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Miethliuser ohne Seitenflügel
Vom Regierungsbaumeister Redlich in Rixdorf-Berlin

Fortsetzung aus Nr. 37, Seite 280

-'3) Vgl. meine Aufsätze: „Die Berücksichtigung von 
Spielplätzen in den Bauordnungen und Bebauungsplänen.“ 
Z entralb latt der Bauverw altung 1906, Jahrbuch für Volks
und Jugendspielo 1907 und Z entralb latt für allgemeine 
Gesundheitspflege 1907, sowie den Aufsatz von G o e c k e :  
„OefTentllche G ärten und Parkanlagen mit Randbebauung“ 
im „Städtebau“, V erlag 0 . W asmuth, Berlin, Jah rgang  1908.

C Scijem a  -  fy.
Abb. 310

Wenn nun der vorhergehend geschilderte Zustand im Ver
gleiche zu den bisher üblichen eng umbauten Einzelhöfen 

einen wesentlichen Fortschritt bedeuten würde, so muß ich doch 
betonen, daß dabei immer noch zu wenig für die Erholung und 
Kräftigung des heranwachsenden Geschlechts geschehen wäre, 
wie wir an dem erwähnten Beispiele des „Meyerhof“ gesehen 
haben. Man könnte die Kinder jetzt wenigstens von den Fahr
straßen fernhaiten und sie auf eine der Tlofgruppen verweisen, 
um sie vor Schaden zu bewahren. Ich meino aber, daß die 
Hauswirte sie auch von dort wieder verbannen werden, da es 
sonst um die Ruhe der endlich erzielten „Wohnstraßen“ ge
schehen wäre. Es will mir scheinen, daß, wenn die Zahl der 
Gartenhäuser jetzt beliebig gesteigert werden kann, es nicht 
unbillig wäre, daß da, wo sonst eine Straße angelegt worden 
wäre, jetzt öffentliche Erholungs-, Turn- und Spielplätze an 
deren Stelle treten würden, deren Herstellungskosten wesent
lich unter den Kosten oiner Straße bleiben würden. Dieselben 
müßten von jedem dor anstoßenden Grundstücke aus Zugang 
erhalten. Wo ausreichende Mittel vorhanden 
sind oder solche durch den Pachtzins für her
zustellende Verkaufshallen u. dgl. aufgebracht 
werden können, ließen sich wenigstens auf 
einer Seite im Anschluß an die Verkaufsstände 
offene Wandelhallen herstellen, in denen man 
sich vor Sonne, Regen oder Schnee geschützt 
bewegen könnte. Die in der Mitte gelogenen 
Turn- und Spielplätze könnten im Winter zu 
kleinen Eisbahnen umgewandelt werden23).
Wer den Lärm dor munteren Kinderscharen 
nicht hören will, mag an den Fahrstraßen oder 
an den Hofgärten seine WohnuDg suchen. Die *" 
Platzanlagen wären mit öffentlicher, eine nicht 
gewollte Benutzung ausschlioßender und daher 
reichlicher Beleuchtung zu versehen. Rasen
bänke und andere Sitzgelegenheiten müßten in 
genügender Zahl und Ausdehnung vorhanden 
sein. Der Arbeiter würde dann vielleicht 
lieber diese Anlagen als dio Gastwirtschaften 
aufsuchen, da es ihm an Unterhaltung und 
Erfrischung nicht zu fehlen brauchte. Auch

hätte er nicht nötig, ermüdende Wege einzuschlagen odor sich 
der für ihn verhältnismäßig kostspieligen Fahrgelegenheit zu 
bedienen, um größere, aber weit entfernt liegende Parkanlagen 
zu erreichen. Er kann zu jeder Zeit in der größten Näho 
seiner Wohnung nach des Tages Last und Mühe Ruhe und 
Erholung finden. Reiht sich Block an Block mit solchen 
Innenanlagen radial nach dem Stadtinnern und peripherisch um 
dasselbe, so könnten Promenaden ontstehen, die wio unsere 
bisherigen zwischen den Fahrdämmen bolegenen Anlagen zwar 
auch durch Straßenkreuzungen unterbrochen wären, ihnen aber 
hinsichtlich Ruhe, Geschlossenheit und Annehmlichkeit über
legen soin könnten. Dio Breite dieser neuen Anlage könnte, 
wenn sie die Stelle einer Straße einnehmen sollen, dio Ab
messungen einer solchen übertreffen, da sie in der Herstellung 
und Unterhaltung billiger als diese sein würden. Wenn sie 
dazu dienen würden, Hauptleitungen für Gas, Wasserzuführung 
und Entwässerung, Telegraph und Telephon u. dgl. m. aufzu
nehmen, so ließen sich auch bedeutende Kosten für Aufreißen
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und Wiederherstellon des Pilasters sowie große Störungen im 
Straßenverkehro vermeiden. Eine bescheidene Anlage solcher 
Art stellt Schema k dar (Abb. 316).

Sind solche Platzanlagen endlich von den Straßen hinweg 
in das ruhige Innere der Baublöcke verlegt, so könnten diese 
an den Schmalseiten des Blockes gegen die Straßen auch mit 
Gebäuden abgeschlossen worden, die diesen parallel laufen 
(Schema k rechts).

Um die an don Schmalseiten des Blockes zur Geltung 
kommenden Giebel in harmonische Verbindung untereinander 
und mit den in der Mitte der Blockseite befindlichen Gebäude
fronten zu bringen, könnte man, ohne gegen die bisherigen Ab-

! sichten zu verstoßen, wohl gestatten, daß Zwischenbauten von 
der Tiefe eines Zimmers, also von etwa 6 bis 7 m Tiefe ein
geschaltet werden dürften. Bei diesen Tiefen ist die Ent
stehung von Berliner Zimmern nicht zu befürchten, da ja die 
anstoßenden Räume von don an der Schmalseite des Blockes 
vorbeiziehenden Straßen oder von den Höfen, beziehungsweise 
Gärten aus in gewöhnlicher Weise Beleuchtung erhalten können. 
In den Zwischenbauten könnte im Erdgeschoß außer den Durch
gängen nach den Hofgärten die Anlage von Geschäfts-, Wohn- 
oder Arbeitsräumen gestattet werden. In den oberen Geschossen 
ließen sich offene und bedeckte Gänge, Galerien u. dgl., nach 

j der Straße und nach den Hofgärten zu geöffnet oder mit einer

W.u.RKiMR

von dem A rchitekten W illy und Paul Kind)

Abb. 318. (Entw urf von S tadtbaurat Kiebl in Rixdorf).
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Abb. 319

den Zug abhaltenden Trennungswand dazwischen, herstellen, 
wenn nicht geschlossene Räume hergestellt werden sollen. Be
züglich der Höhe der Zwischonbauten müßte größtes Gewicht 
darauf gelegt werden, daß einerseits nicht die Belüftung der 
Innenanlagen, andererseits nicht die Wirkung der Fronten der 
Hauptgebäude störend beeinflußt werde. Es verdient wohl 
hervorgehoben zu werden, daß in der Zusammenstimmung der 
Giebel- und der Längsfronten mit den mehr oder minder hohen 
Zwischenbauten Straßenbilder entstehen könnten, die einen 
Reichtum an Abwechslung bieten würden, den wir bisher in 
unseren Straßenzügen zu sehen nicht gewohnt waren. Die 
Abb. 317—318 stellen die ersten Versuche dazu dar.

Wenn es an Mitteln fehlt oder die Blocktiefe dazu Ver
anlassung gibt, so dürfte man sich an Stelle der Platzanlagen 
mit oinem einfachen Promenadenstege begnügen. Unter Um
ständen könnte man diesen oder die Platzanlagen dadurch zu 
verbreitern suchen, daß man die angrenzenden Hinterhöfe ge
wissermaßen in Vorgärten umwandelt oder die Schranken der
selben überhaupt beseitigt. Jedenfalls wäre es zuweilen rich
tiger, an Stelle von Vorgärten an den Fahrstraßen Promenaden 
in der Mitte der Baublöcko vorzusehen24). Da schon in dem 
Entwürfe zu einem Wohnungsgesetzo für Preußen eine Aende- 
rung des Fluchtliniongesetzes von 1875 geplant war, so dürfte 
es sich empfohlen, bei der Wioderinangriffnahme der Aenderun- 
gen darauf Bedacht zu nehmen, daß auch für diese Promenaden- 
und Plätzanlagen, die doch bessere Wohnanlagen bieten als die 
Fahrstraßen, Anliegerboiträge erhoben werden können. Diese 
werden gewiß mit größerer Bereitwilligkeit als sonst getragen 
werden, weil sie bedeutend geringer sein werden. Da diese 
neuen Anlagen außerdem die Zugänglichkoit der Grundstücke 

. verdoppeln helfen, so könnte man auch an Stelle von Anlieger
beiträgen eine Pacht für Gewährung des Zu- und des Ausganges 
erheben. Nur glaube ich, daß Anliegerboiträge zu besserem 
und sichererem Ergebnisse führen würden.

Wenn auch die Empfehlung der soeben erörterten Platz- 
und Promenadenanlagen nicht unter allen Umständen zu meinem 
eigentlichen Thema, der Beschränkung der Seitenflügel, gehört, 
so glaubte ich doch darauf hinweisen zu sollen, wie sich beide 
Aufgaben in Verbindung miteinander lösen lassen könnten, 
zumal es auch nicht meine Absicht ist, der Herstellung tiefer 
Baublöcko das Wort zu reden. In dem gemeinschaftlichen, 
heute so sehr dringend notwendigen Ziele der Verbesserung 
der öffentlichen Gesundheitspflege zum Nutzen späterer Gene
rationen vereinigen sich schließlich die Wege, die von ver
schiedenen Richtungen her eingeschlagen werden.

Ich möchte nun aber noch in anderer Hinsicht an eine 
Bemerkung anknüpfen, die ich schon vorher gemacht hatte. 
Ich hatte betont, daß, wenn die für Kloinwolmungsbezirke an
gegebenen Maßnahmen in die Wirklichkeit übertragen sein 
werden, die Zeit nicht fern sein würde, in der das Verlangen 
nach diesen Maßnahmen bald auch in den Gebieten der wohl
habenden Bevölkerung rege werden wird. Es wird z. B. gewiß 
zugestimmt werden können, daß es besser sein würde, wenn 
man die in dem nächsten Bilde (Abb. 319) dargestellten Seiten
flügel fortlassen und dafür die zugelassene Bebauungsfläche da
durch ausnützen würde, daß man die an der Straße belassenen 
Bauwiche bebauen würde. Das Bild ist einem für wohlhabende 
Mieter bestimmten Bezirk entnommen. Dort, wo der Fall ein-

:4) W ürde man den in den Abb. 250 u. 251, Seite 228 dargestellten Innenraum 
des Blockes unter F reilassung eines aus feuerpolizeilichen Gründen nötigen 6 m 
breiten Streitens längs der Rückfront der Gebäude zu einer der allgemeinen 
Benutzung freigestellten Anlage herrichten, so würde ein wesentlich besserer 
Zustand geschaffen als der je tz t bestehende, der weder die E igentüm er der 
einzelnen Grundstücke, noch die Mieter und deren Angehörige befriedigen kann.

treten würde, daß das Wohnungsbedürfnis einzclnor Mieter 
nicht in einem Geschosse befriedigt werden kann, müßte dem
selben in zwei Geschossen Genüge geschaffen werden, wie es 
im Eigenhauso die Regel ist. Dasselbe müßte in den auf dom 
Hofe, beziehungsweise zwischen den Hofgärten gelegenen Ge- 
bäudon geschehen. Da, -wo derartige roihenhausartig gebauto 
Hofvillen oder Gartenhäuser für einen oder mehrere Mieter be
stehen, erfreuen sio sich großer Beliebtheit.

Ich glaube mich aber von jeder Uebertreibung fornzuhalten, 
wenn ich noch weiter gehe uud nun die Ansicht aussprecho, 
daß es auch für Gesehäftsviertel kaum etwas Wirtschaftlicheres 
geben könnte, als nach dem zuletzt vorgeführten Schema k zu 
bauen (Abb. 316), wenn man die Platzanlagen außer Betracht 
läßt. Bei diesem Schema kann unter ausdrücklicher Begünsti
gung der seitlichen Verbindung der Grundstücke und Herstellung 
der Zugänglichkeit ihrer Gosamtheit auch von den Schmalseiton 
des Blockes her jede Hofgruppo zu einer Durchgangsstraßo nach 
Art der Passagen werden, längs deren die Erdgeschosse der 
daran belegenon Gebäude zu Läden, die Obergeschosse zu Kon
toren, Magazinen, Werkstätten u. dgl. in bester Geschäftslage 
verwertet werden könnten. Kaufloute und Handwerker, die 
wegen zu hoher Preise an der Hauptverkehrsstraße nicht mieten 
können, würden an den genannten Hofstraßen, beziehungsweise 
Durchgängen ein billigeres, aber geeignetes Unterkommen finden. 
Sie könnten bequem aufgesucht und aufgefunden worden, wenn 
sich erst die Gesamtheit der in Frage kommenden Eigentümer 
über die Ordnung auf diesen Hofgängen geoinigt haben würde. 
Diese Einigung würde wegen der aussichtsvollen Ertragsfähig
keit aller beteiligten Grundstücke gewiß nicht lange auf sich 
warten lassen und grundbuchlich festgelegt werden können. 
Aus alten Teilen verschiedener Städte ließen sich manche der
artige Anlagen in Bildern vorführen. Hier sei nur auf den 
Topf- (Abb. 320) und den Eisenkram in Breslau hingewiesen. 
Letzterer besteht schon seit dem Jahre 1403. Beide Hofgänge 
sind von der südlichen Ringseite her und außerdem durch einen 
von Osten nach Westen gerichteten Quergang öffentlich zu
gänglich. Wie großartig könnten solche Anlagen werden, wenn 
wir sie heute unter Berücksichtigung aller technischen Fort
schritte herstellen -würden. Während wir jetzt die Passagen 
oder Durchgänge zwischen Seitenflügeln von einer Langseite 
der Bauviertel bis zur anderen herstellen, dabei allerdings in 
der Regel immer auf einem einzigen Grundstücke bleiben, 
würden wir hier alle nebeneinander Mögenden Grundstücke von 
den Schmalseiten der Baublöcke aus in ihren Längsrichtungen 
in geschäftlichen Zusammenhang bringen können, während da-

Abb. 320. (Breslau)
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Abb. 321. (Entwurf dor Architekten P. und W . Kind.

neben noch die Durchgänge in der Querrichtung vorhanden 
sein könnten. Im Hinblicke darauf, daß heute die Herstellung 
der mit Läden besetzten Durchgänge auf den zwischen zwei 
Straßen belegenen Grundstücken der größeren Rentabilität 
wegen wieder mehr und mehr zunimmt, dürfte man wohl be
haupten, daß auch die Besitzor von Grund und Boden in 
Geschäftsgegenden nichts besseres tun könnten, als die maß
gebenden Behörden zu bitten, für Noubauten die Herstellung 
von Seitenflügeln und die hohe Bebauung an der hinteren 
Nachbargrenzo zu verbieten und so für die weitere Zukunft 
die Herstellung von Durchgängen von Grundstück zu Grund
stück selbst unter Beschränkung dor Bebauungsflächo zu er
möglichen. Ganz andere Mietserträgo als bisher würden sich 
für die Hofgebäude aller Grundstücke erzielen lassen, weil sie 
unmittelbar an Wegen liegen, die dem öffentlichen Verkehr 
ohne weitores zugänglich sind.

Zu den Wohnvierteln der minderbemittelten Klassen wieder 
zuriiekkehrend, führo ich zum Vergleiche mit den jetzigen Zu- 
ständfen noch einige Bilder vor. Die Abb. 321 stellt einen Ent
wurf zu einem kleinen, ringsum gleichmäßig hoch umbauton 
Baublocke mit zwei Höfen und einer Innenanlage vor. Da stets 
eine Reihe der Gebäude mit den Langseiten entwedor an der 
Straße oder an dor Innenanlage sich befindet, so haben wir es 
hier eigentlich nur mit Vordergebäuden zu tun. Das Bild läßt 
gleichzeitig die verschiedenartigen Lösungen der Parzellierung 
von Eck- und von Mittelgrundstücken an der Schmalseite des 
Baublocks erkennen, die in diesem Falle angebracht sein können. 
Durchfahrten durch die Vordergebäude der Langseiten wären 
bei fünfgeschossiger Bebauung nicht nötig, wenn im Notfälle 
die Feuerwehr durch je drei Durchfahrten an den Schmal
seiten des Baublocks zu den Höfen und zu der Innenanlage 
gelangen könnte.

In Abb. 322 ist die vorhandene Bebauung eines von der 
Arbeiterbevölkerung bewohnten Baublocks in der Swinemünder 
Straßo in Berlin dargestellt. In einigen Grundstücken ist die 
nach den Vorschriften der Bauordnung zugelassene große Be

bauungsflächo noch nicht einmal erreicht. In Abb. 323 ist eine 
Bebauung im Sinne unserer Erörterungen entworfen. Dieselbe 
dürfte der vorhandenen Bebauungsdichte etwa entsprechen. In 
Verfolgung dieses Zieles sind die Höfe an den Teilungsgrenzen 
nur 6 m und die übrigen Höfe nur 9 m tief, die Gebäude an 
den Straßen 12 m und die Hofgebäude nur 11,80 m tief vor
gesehen. Es bleiben trotz der engen Höfe noch 1623 qm oder 
4,64 o/o, d. i. rund V20 der Gesamtfläche des Baublocks im Ver
gleiche zu den Bestimmungen der jetzt gültigen Bauordnung 
unbebaut. Wollte man diesen Flächenunterschied auch noch 
ausnützen, so müßte man die den Langseiten des Baublocks 
parallel laufenden Höfe auf etwa 7,48 m Tiefe oinschränken. 
Dann könnte man aber, trotzdem in Berlin an den Höfen 6 m 
höher gebaut werden darf, als die Höfe tief sind, nur 7,48 -+- 
6,00 =  13,48 m hoch bauen, und somit ließen sich nicht, wie 
es jetzt möglich und zulässig ist, fünf Vollgeschosso erzielen. 
Bei 9 m Hoftiefe wird dies angängig; allerdings müßte das 
Erdgeschoß noch 50 cm tief in das Erdreich eingesenkt und 
das Dachgesims herabgedrückt werden, was noch nicht verboten 
ist. Man kann dann aber wenigstens die hier vorgeschriebene 
Mindesthöhe der Wohnräume von 2,80 m i. L. erreichen. Unser 
letztes Bild sieht wahrlich nicht sehr verlockend aus; aber ist 
es den anderen, die die wirklich vorhandenen Zuständo dar- 
stellen, in hygienischor Beziehung nicht bei weitem überlegen? 
Die Hofgassen sind allerdings noch eng und hoch umbaut sowie 
an den Enden geschlossen; es sind also die Verhältnisse noch 
um vieles schlechter als an den Straßen. Das Bild läßt aber 
ohne Zweifel klar erkennen, was man zulassen könnte und was 
unter allen Umständen anzustreben wäre. Daß bei den jetzt 
gegebenen Bedingungen auf die Dauer ein gesundes Geschlecht 
nicht erhalten werden kann, ist ohne Zweifel einleuchtend und 
durch die Statistik über die Militärtauglichkeit u. dgl. m. erwiesen.

Will man bessere Verhältnisse erzielen, und das ist doch 
mehr als wünschenswert, so muß eine Reihe der Hofgebäude 
in Fortfall kommen. Dann können sämtliche Gebäude eine 
Tiefe von 13 m erhalten und die parallel den Langseiten des 
Baublocks liegenden Höfe 12,4 m sowie die parallel den Schmal
seiten des Blockes liegenden Höfe 7 m tief werden. Die Hof
gebäude können dann 12,4 +  6,00 =  18,4 m hoch werden. Es 
würden dann 2649 qm oder 7,57 %, d. i. rund 1/i3 der Bau- 
blockgrößo im Vergleiche zu dor von der Bauordnung jetzt ge
statteten Bebauungsfläche unbenutzt bleiben.

Erst wenn man noch eine Reihe der Hofgebäude aufgibt, 
dann erst würde bei einer Gebäudetiefe von 13 m eine Hoftiefe 
von 18,75 m erreicht werden können, das ist eine Tiefe, die dor 
heute für fünf Geschosse üblichen Straßenbreite ungefähr ent
spricht. Es werden dann also die Hofgebäude so hoch werden, 
wie die Höfe tief sind, oder mit anderen Worten, man wird, 
ohne einer Vergünstigung für die Höhe der Hofgebäude zu 
bedürfen, an den Höfen ebenso hoch bauen können, wie an den 
Straßen üblich und vorgeschrieben ist. Dann aber müßten 
5997 qm oder 17,13 %, d. i. rund Vg der Gesamtgröße des 
Baublocks unbebaut bleiben, während diese Fläche nach der 
geltenden Bauordnung noch ausgenutzt werden darf. Aller
dings muß auch erwähnt werden, daß die von uns befürwortete 
Anlage von Vorbauten geringen Vorsprunges noch nicht be
rücksichtigt ist. (Fortsetzung folgt)

L-------------------TV,--------------------J

. ;; vitjr % 1
....

■ - • M p ■
j

■ ■ - ■ •

____ _ • "•

n

• 1 ' .
'

- L ' ■ ■ .
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - US m- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =- - - - - - - - - - - - - ,

Abb. 323
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